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Leitlinie zur Vergabe von Lehraufträgen an der 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 
vom 13. Mai 2026 
 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die 
Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfa-
len (Kunsthochschulgesetz – KunstHG) vom 13. 
März 2008 (GV.NRW S. 95) – zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2024 (GV.NRW, S. 1222) – hat die Robert Schu-
mann Hochschule Düsseldorf folgende Leitlinie 
erlassen: 
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§ 1 Allgemeines 

(1) Lehraufträge können gemäß § 36 KunstHG 
NRW für einen durch hauptberufliche Kräfte nicht 
gedeckten Lehrbedarf befristet erteilt werden. Die 
Lehrbeauftragten nehmen ihre Lehraufgaben 
selbständig wahr. Der Lehrauftrag ist ein öffent-
lich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art; er 
begründet kein Dienstverhältnis. 
(2) Lehraufträge werden an hochschulexterne 
Personen erteilt. An Beschäftigte und Studierende 
der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 
kann in der Regel kein Lehrauftrag erteilt werden. 
Ausnahmen gelten für Promotionsstudierende 
nach Prüfung durch das Personaldezernat. Wei-
tere Ausnahmen sind nur nach vorheriger rechtli-
cher Prüfung und Zustimmung durch das Perso-
naldezernat, den künstlerisch-wissenschaftlichen 
Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und 
das Rektorat möglich. 
(3) Lehraufträge werden in der Regel pro Studien-
jahr vergeben und dürfen in künstlerischen Fä-
chern den Umfang von 10 SWS, in wissenschaft-
lichen Fächern den Umfang von 4 SWS nicht 
überschreiten. 
(4) Voraussetzung für die Vergabe eines Lehrauf-
trags sind ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium sowie pädagogische Eignung und in der Re-
gel eine mindestens dreijährige berufliche Praxis. 
Bei Vorliegen eines dienstlichen Interesses kön-
nen je nach Eigenart des Fachs davon abwei-
chend auch Personen beauftragt werden, die über 
eine besondere fachbezogene berufspraktische 
Qualifikation sowie pädagogische Eignung verfü-
gen. 

 
§ 2 Beantragung 

(1) Ein neu einzurichtender Lehrauftrag wird 
schriftlich durch die*den Studiengangs- bzw. Stu-
dienrichtungskoordinator*in beim Dekanat des zu-
ständigen Fachbereichs bzw. dem Senat bean-
tragt. Der Antrag muss den Bedarf für die 
Einrichtung des Lehrauftrags begründen. Die Ein-
richtung des Lehrauftrags steht unter Haushalts-
vorbehalt und bedarf der Zustimmung des Rekto-
rats. 
(2) Die Wiederbesetzung eines bestehenden 
Lehrauftrags bedarf keiner Rektoratszustimmung, 
sofern die finanzielle Freigabe durch das Dezernat 
für Finanzen und Beschaffung erteilt wird. 
 

§ 3 Ausschreibung 
(1 Lehraufträge werden öffentlich in geeigneter 
Weise durch das Dekanat bzw. die geschäftsfüh-
rende Direktion des Musikwissenschaftlichen In-
stituts bzw. den Senat in rechtlicher Abstimmung 
mit dem Personaldezernat ausgeschrieben. 
(2) Von der öffentlichen Ausschreibung kann ab-
gesehen werden, wenn 

• der Lehrauftrag zur Lehrabsicherung kurzfris-
tig erteilt werden muss und daher kein orden-
tliches Ausschreibungsverfahren durchge-
führt werden kann; 
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• der Lehrauftrag einen geringen Stundenum-
fang nicht überschreitet (künstlerische Fächer 
maximal 3 SWS, wissenschaftliche Fächer 
maximal 2 SWS); 

• die Vergabe zum Zweck der befristeten Ver-
tretung einer*eines Lehrbeauftragten erfolgt; 

• die Vergabe an eine*n Bewerber*in erfolgt, 
die*der die grundsätzliche fachliche und pä-
dagogische Eignung bereits in einem vorher-
gehenden Verfahren nachgewiesen hat. Das 
Verfahren darf nicht länger als zwei Jahre zu-
rückliegen. 

 
§ 4 Feststellung der Eignung 

(1) Die fachliche und pädagogische Eignung der 
Person, der ein Lehrauftrag erteilt werden soll, ist 
zu prüfen. Die Prüfung muss dem Studienfach an-
gemessen sein und wird in der Regel als Lehr-
probe vor einer Kommission durchgeführt. Von der 
Eignungsfeststellung kann abgesehen werden, 
wenn einschlägige künstlerische oder wissen-
schaftliche Berufserfahrungen nachgewiesen wer-
den und die*der Prorektor*in für Studium und 
Lehre seine Zustimmung zum Verzicht auf die Eig-
nungsfeststellung erteilt. 
(2) Die Kommission zur Feststellung der Eignung 
wird vom Dekanat des zuständigen Fachbereichs 
(im Fall des Musikwissenschaftlichen Instituts von 
der*dem Geschäftsführenden Direktor*in, im Fall 
des Instituts Schumann Junior von der*dem Direk-
tor*in) eingesetzt. Es gilt die Maßgabe der paritä-
tischen Besetzung, sofern möglich. Stimmberech-
tigte Mitglieder sind die*der Dekan*in bzw. 
Prodekan*in (bzw. die*der Geschäftsführende Di-
rektor*in des Musikwissenschaftlichen Instituts) 
als Vorsitzende*r, zwei Fachvertretungen aus ver-
schiedenen Statusgruppen (Professur, LfbA, 
LBA), sofern möglich, und ein*e vom AStA entsen-
dete*r Studierende*r. Die Gleichstellungskommis-
sion und der Personalrat der künstlerisch und wis-
senschaftlich Beschäftigten können jeweils ein 
beratendes Kommissionsmitglied entsenden. Die 
Lehrproben werden hochschulöffentlich angekün-
digt. 
(3) Die Kommission führt das Feststellungsverfah-
ren durch und befindet über die Eignung der Be-
werbungen. Für die Entscheidungen gilt das Prin-
zip der einfachen Stimmenmehrheit. Bei 
Gleichstand entscheidet die Stimme der*des 
Kommissionsvorsitzende*n. Diese*r kann eine 
Liste von als geeignet befundenen Bewerberinnen 
bzw. Bewerber erstellen, auf die bei zukünftigen 
Verfahren zurückgegriffen werden kann (s. § 3 Ab-
satz 2). 
(4) Die*der Kommissionsvorsitzende oder eine 
von ihr*ihm delegierte Person protokolliert das 
Feststellungsverfahren in geeigneter Form und 
teilt sowohl das Ergebnis als auch die erforderli-
chen Unterlagen mit dem Personaldezernat, das 
den Lehrauftrag unter Vorbehalt der Zustimmung 
des zuständigen Fachbereichsrats bzw. des Se-
nats und des künstlerisch-wissenschaftlichen Per-
sonalrats vorbereitet. 

 

 

 
§ 5 Vergabe und Einstellung 

(1) Über die Vergabe des Lehrauftrags entschei-
det der zuständige Fachbereichsrat bzw. der Se-
nat nach erfolgter Information über das Verfahren 
durch die*den Dekan*in. 
(2) Im Falle der nötigen Lehrabsicherung wegen 
Kurzfristigkeit kann das Dekanat bzw. das Rekto-
rat in Notkompetenz den Lehrauftrag vorläufig, 
vorbehaltlich der Zustimmung des Fachbereichs-
rats bzw. des Senats, erteilen. 
 

§ 6 Inkrafttreten 
Diese Leitlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amts- und Mitteilungsblatt der Robert 
Schumann Hochschule Düsseldorf in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Se-
nats der Robert Schumann Hochschule Düssel-
dorf vom 13. Mai 2026 
 
 
Düsseldorf, den 13. Mai 2026 
 
 
 

Der Rektor 
der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Thomas Leander 
 


